
ABGABETERMIN FÜR VERKOSTUNG UND LABORUNTERSUCHUNG   

• LK – Außenstelle Feldkirchen 8 bis 10 Uhr 

• LK - Außenstelle St. Veit 8 bis 10 Uhr

• LK – Außenstelle Wolfsberg 8 bis 10 Uhr

• LK - Außenstelle Völkermarkt 8 bis 10 Uhr

• Klagenfurt: Schloss Krastowitz 8 bis 10 Uhr 

• LK – Außenstelle Hermagor 8 bis 10 Uhr

• LK – Außenstelle Villach 8 bis 10 Uhr

• LK – Außenstelle Spittal 8 bis 10 Uhr

Bitte beachten Sie bei der Abgabe der Proben die geltenden Corona – Sicherheitsmaßnahmen!

Gerne können Sie uns Ihr Öl auch auf dem Postweg bis Donnerstag, 24. März 2022 zukommen 
lassen. Adresse: Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter Kärnten: Museumgasse 5, 9020 
Klagenfurt.

Die Probenbegleitscheine für die Sensorik als auch fürs Labor müssen bei der Abgabe unbe-
dingt vollständig ausgefüllt sein!

Die geforderten Probenmengen müssen eingehalten werden, ansonsten werden diese nicht 
entgegengenommen! 

ABGABEMENGE PRO EINGEREICHTEM PRODUKT:
Laboruntersuchung: 1 Flasche á 250 ml – vollständig etikettiert

Sensorik: 2 Flaschen á 250 ml – vollständig etikettiert

BEURTEILUNGSPARAMETER VERKOSTUNG
Beurteilt werden von der Jury mittels eines eigenen Bewertungsverfahrens das Erscheinungs-
bild des Öls (Trübung, Flockung), die Konsistenz (Viskosität) sowie der Geschmack (unedle
Gerüche, Säure, oxidative Noten, Sauberkeit) u.v.m. Jedes Produkt wird anonym und mindes-
tens zweimal unabhängig voneinander beurteilt. Es erfolgt keine Begutachtung der Etiketten.

AUSZEICHNUNG   

Jeder Prämierungsteilnehmer erhält eine schriftliche Rückmeldung von der Jurybewertung so-
wie ein Untersuchungszeugnis vom Labor. Eine Auszeichnung der Produkte erfolgt dann, wenn
die sensorische als auch die chemische Untersuchung den Richtwerten entspricht. Eine Einla-
dung zur Prämierungsfeier folgt gesondert. 

KÄRNTNER
ÖLPRÄMIERUNG 

2022
ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN 

Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter Kärnten
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/5850-1392
E-Mail: direktvermarkter@lk-kaernten.at

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

DONNERSTAG 
24.03.2022

! !



Werte Ölproduzenten!

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG 

• Teilnahmegebühr pro Produkt € 40,-; für Mitglieder des Landesverbandes bäuerlicher Di-
rektvermarkter Kärnten oder BIO Austria € 35; für Betriebe mit dem Qualitätsprogramm 
„Gutes vom Bauernhof“ € 30,- je Produkt. Der Landesverband bäuerlicher Direktvermark-
ter und BIO Austria übernehmen den Differenzbetrag.

• „Für alle qualitäts- und herkunftsgesicherten Betriebe (AMA GENUSS REGION) übernimmt 
das Netzwerk Kulinarik (Cluster Kulinarik 2019-2022) die Teilnahmegebühr in der Höhe 
von € 40,-  für maximal drei Produktproben – Mit Unterstützung von Bund, Ländern und 
Europäischer Union.

• Sie erhalten nach der Verkostung eine Rechnung mit den anfallenden Kosten (Teilnahme-
gebühr und Laborkosten). Die Kosten werden mittels Abbuchungsauftrag eingehoben.

• Prüfung und sensorische Beurteilung der eingereichten Proben erfolgt durch eine un-
abhängige Fachjury. 

• Die Kostleitung übernimmt Dr. Franz Siegfried Wagner vom Institut Dr. Wagner in  
Lebring in der Steiermark.

LABORUNTERSUCHUNG  

Was soll untersucht werden? 
1 Produkt pro Betrieb- risikoreichstes Produkt gilt als Betriebsaussage.Der Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter, die Landwirtschaftskammer Kärnten und das 

Netzwerk Kulinarik laden Sie herzlich zur Teilnahme an der Ölverkostung, am Donnerstag, dem 
7. April 2022, ein. 

Bäuerliche Produzenten haben die Möglichkeit, Ihre Produkte verkosten und chemisch unter-
suchen zu lassen. Die Bewertung und Rückmeldungen der Verkoster sowie die Ergebnisse vom 
Labor sind wichtige Wegweiser zur Qualitätssicherung und regen zu Weiterentwicklung an. 

Die Veranstaltung findet unter den aktuell gültigen Covid-19 Regelungen statt.

Rücksendung der vollständig ausgefüllten, unterzeichneten Teilnahmeunterlagen 
und des SEPA – Lastschriftmandates an den:

 Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter, Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt

Fax: 0463/5850-91392 oder per E-Mail an direktvermarkter@lk-kaernten.at 

 Anmeldeschluss: 12.03.2022

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

• Der Rohstoff muss aus eigener Produktion stammen und die Probe muss aus der laufen-
den Produktion des einreichenden Betriebes entnommen werden

• Die Einreicher verpflichten sich zur Einhaltung einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen 
– Österreichisches Lebensmittelbuch B 30. 

• Eine schriftliche fristgerechte Anmeldung und Abgabe der Produkte ist erforderlich.
• Für jede Probe ist ein eigener Begleitschein auszufüllen und beizulegen.

• Für die Teilnahme an der Verkostung ist eine chemische Untersuchung verpflichtend. 
Außer es gibt ein amtliches Untersuchungszeugnis, dass nicht älter als sechs Monate ist. 
Eine Kopie des Zeugnisses muss im Zuge der Anmeldung übermittelt werden.

• AMA GENUSS REGIONS-Betriebe außerhalb des Bundeslandes Kärnten müssen das QHS 
Zertifikat der Anmeldung beilegen, um die Kostenübernahme der Teilnahmegebühr für 
maximal drei Produktproben durch das Netzwerk Kulinarik (Cluster Kulinarik 2019-2022) 
in Anspruch zu nehmen. – Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.
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 Æ PAKET 1 

Säurezahl + Peroxidzahl + Pestizide (Multimethode EN 15662) 
 
Kosten für: 
Mitglieder DV Verband Kärnten: € 160,- 
Mitglieder Gutes vom Bauernhof Kärnten: € 130,- 
Keine Mitgliedschaft: € 280,-

 Æ PAKET 2 

Säurezahl + Peroxidzahl + Kontaminanten (4 PAKs) 
 
Kosten für: 
Mitglieder DV Verband Kärnten: € 160,- 
Mitglieder Gutes vom Bauernhof Kärnten: € 130,- 
Keine Mitgliedschaft: € 280,-

 Æ PAKET 3

Säurezahl + Peroxidzahl + Kontaminanten (4 PAKs) + Pestizide (Multi-
methode EN 15662) + Ausstellung der EU Konformitätsbescheinigung 
durch das Labor. Voraussetzung zum Liefern in den Einzelhandel 
-  Verkehrsfähigkeitsprüfung. Für die Verkehrsfähigkeit des Produktes 
ist auch noch das Sensorikgutachten notwendig. 

Kosten für: 
Mitglieder DV Verband Kärnten: € 200,- 
Mitglieder Gutes vom Bauernhof Kärnten: € 170,- 
Keine Mitgliedschaft: € 480,-

PRÄMIERUNGSOBJEKTE

Bei der Ölprämierung können alle bäuerlich hergestellten pflanzlichen Speiseöle eingereicht 
werden -  Ausnahme Olivenöl. 

• Sonnenblumenöl
• Raps
• Lein
• Sonstige (Öle aus anderen Samen, Kernen und Keimen z. B. Nuss-, Traubenkern-, Sojaöl etc.)
• Kürbiskern

PAKET 1 oder PAKET 2 

ist im Rahmen 

der Eigenkontrolle erforderlich.

!

Besonders zu empfehlen: 

Voraussetzung für den Verkauf 

in den Einzelhandel.

!


